
Information zum Einsatz des AMS-Algorithmus

In Österreich sollte ab 2020 ein Algorithmus die „Marktfähigkeit“ von 
Arbeitssuchenden gemäß den Anforderungen der offenen Stellen einstufen. Diese 
Einstufung soll den BetreuerInnen beim AMS als Richtwert für die notwendige 
Unterstützungsleistung für den Arbeitssuchenden dienen. 
Der Einsatz und der Ablauf dieses Algorithmus wirft eine Reihe fragen auf – auch in 
Bezug auf Verletzung von Grundrechten. 
Die Auskunftsbegehren zu dem Algorithmus wurden bisher, unter dem Hinweis auf 
den enormen Aufwand den solche Anfragen verursachen, noch ungenügend erfüllt.

Nachfolgend ein Artikel aus der Zeitschrift DAKO, der die Rechtsansprüche zu den 
Auskunftsbegehren sowie die Vollständigkeit der Information darlegt.

(siehe https://www.manz.at/produkte/zeitschriften/dako/archiv#03-2020).

Literaturverweis: Zvadil, Andreas: Der besondere Auskunfts-anspruch über die 
involvierteLogik einer Datenverarbeitung in: DAKO 03, 2020 S. 55 – 57.
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